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I. Wozu gibt es die Rahmenzustimmung?

Ziel der Rahmenzustimmung ist die

Beschleunigung des Breitbandausbaus.

Dies soll erreicht werden, indem zuver-

lässige Nutzungsberechtigte (Telekom-

munikationsunternehmen) anstelle von

mehreren Zustimmungen nach § 127

TKG (im Folgenden: Einzelzustimmun-

gen) eine Rahmenzustimmung vom je-

weils zuständigen Wegebaulastträger für

ein Ausbauvorhaben in einem Ausbauge-

biet auf einem Stadt- oder Gemeindege-

biet erhalten. Dadurch soll der Verwal-

tungsaufwand auf allen Seiten reduziert

werden.

Die Rahmenzustimmung soll den Ausbau von schnellen In-

ternetverbindungen beschleunigen.

Ein Unternehmen kann eine Rahmenzustimmung beantra-

gen, wenn es Telekommunikationsleitungen bauen möchte.

Die Rahmenzustimmung gilt für ein ganzes Gebiet, in dem

Leitungen gebaut werden sollen.

Die zuständige Behörde für die öffentlichen Straßen und

Wege erteilt die Rahmenzustimmung.

Mit einer Rahmenzustimmung braucht das Unternehmen

nicht mehr für jede einzelne Baumaßnahme eine eigene Zu-

stimmung nach § 127 des Telekommunikationsgesetzes.

Dadurch wird die Arbeit für Behörden und Unternehmen ein-

facher.

II. Was gilt zusätzlich zur Rahmenzustimmung?

Die Rahmenzustimmung ersetzt die bis-

her nach § 127 Abs. 1 TKG erforder-

lichen Einzelzustimmungen für die Le-

gung von Telekommunikationsleitungen

Die Rahmenzustimmung ersetzt die einzelnen Zustimmun-

gen nach § 127 Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes.

Das gilt für das Verlegen von Telekommunikationsleitungen

in Straßen innerhalb eines bestimmten Gebiets.
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in Straßengrundstücken in einem be-

stimmten Ausbaugebiet.

Wie bei der Einzelzustimmung können

bei einer Rahmenzustimmung weitere

Zustimmungen anderer Wegebaulastträ-

ger oder andere Genehmigungen bei-

spielsweise des Wasser-, Naturschutz-,

Denkmalschutz-, Straßen- oder Straßen-

verkehrsrechts erforderlich sein. Sie

sind gesondert einzuholen.

Auch mit einer Rahmenzustimmung können weitere Geneh-

migungen notwendig sein.

Das gilt zum Beispiel für Genehmigungen nach dem Was-

serrecht, dem Naturschutzrecht, dem Denkmalschutzrecht,

dem Straßenrecht oder dem Straßenverkehrsrecht.

Auch andere Behörden können zustimmen müssen.

Diese Genehmigungen und Zustimmungen müssen zusätz-

lich eingeholt werden.

Vor der Realisierung ist für jede Ein-

zelmaßnahme/Bauabschnitt des Ausbau-

vorhabens nur noch eine Bauanzeige er-

forderlich.

Bevor ein Bauabschnitt beginnt, muss dafür eine Bauanzeige

eingereicht werden.

Für jeden Bauabschnitt reicht eine Bauanzeige aus.

III. Wie läu das Verfahren ab?

1. Organisation eines frühzeitigen Ab-

stimmungstermins

Wenn der Nutzungsberechtigte für ein

Ausbauvorhaben eine Rahmenzustim-

mung erhalten möchte, hat er mit al-

len zuständigen Wegebaulastträgern und

der Kommune einen Abstimmungster-

min anzuberaumen. In diesem Termin

sollen unter anderem das Projekt vorge-

stellt werden und die örtlichen Gegeben-

heiten, Besonderheiten der Straßen und

Wege, parallele Baumaßnahmen und zu-

künftige Ausbauvorhaben unverbindlich

dargestellt sowie das Erfordernis weite-

rer Genehmigungen abgeklärt werden.

1. Das Unternehmen vereinbart einen frühen
Abstimmungstermin.
Ein Unternehmen muss einen Abstimmungstermin vereinba-

ren, wenn es eine Rahmenzustimmung erhalten möchte.

An dem Termin nehmen alle zuständigen Behörden für die

öffentlichen Straßen und Wege sowie die Gemeinde oder

Stadt teil.

Das Unternehmen stellt dort das Bauvorhaben vor.

Außerdem besprechen die Beteiligten die örtlichen Gege-

benheiten.

Sie sprechen auch über Besonderheiten der Straßen und

Wege.

Sie sprechen außerdem über laufende Bauarbeiten und über

geplante Bauvorhaben.

Sie klären, ob weitere Genehmigungen notwendig sind.

Sie klären auch, in welchen Bereichen eine Rahmenzustim-

mung oder einzelne Zustimmungen sinnvoll sind.
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Zudem soll in diesem Termin geklärt

werden, in welchen Bereichen eine Rah-

menzustimmung und/oder ggf. eine Ein-

zelzustimmung sinnvoll sind/ist. Unbe-

rührt bleiben die Koordinierungs- und

Auskunftspflichten nach dem TKG.

Auch mit einer Rahmenzustimmung müssen die Pflichten

aus dem Telekommunikationsgesetz weiterhin erfüllt wer-

den.

2. Einreichung des Rahmenantrags

Der Nutzungsberechtigte reicht nach

dem Abstimmungstermin einen Antrag

auf eine Rahmenzustimmung ein. Die er-

forderlichen Unterlagen für den Antrag

sind:

2. Das Unternehmen stellt den Antrag auf eine
Rahmenzustimmung.
Nach dem Abstimmungstermin stellt das Unternehmen den

Antrag auf eine Rahmenzustimmung.

Dafür muss es die erforderlichen Unterlagen einreichen.

a. für den jeweiligen Bauabschnitt des

Ausbauvorhabens die gleichen (techni-

schen) Angaben wie bei einer Einzelzu-

stimmung sowie b. für das gesamte Aus-

baugebiet folgende, weitere Unterlagen:

1. Planunterlagen und textliche Beschrei-

bung des gesamten Ausbauvorhabens, 2.

Kontaktdaten des Nutzungsberechtigten,

3. Ansprechpartner des Nutzungsberech-

tigten für das Ausbauvorhaben, 4. Erfor-

derliche Vollmachten des Nutzungsbe-

rechtigten.

Für jeden Bauabschnitt sind dieselben technischen Angaben

erforderlich wie bei einer einzelnen Zustimmung.

Für das gesamte Gebiet müssen außerdem weitere Unterla-

gen eingereicht werden.

– Pläne und eine Beschreibung des gesamten Bauvorhabens.

– Die Kontaktdaten des Unternehmens.

– Eine Ansprechperson für das Bauvorhaben.

– Erforderliche Vollmachten.

3. Erteilung der Rahmenzustimmung

Der Wegebaulastträger kann einen Be-

scheid mit einer Rahmenzustimmung er-

teilen, wenn die Voraussetzungen erfüllt

sind. Hierfür kann die Mustervorlage

verwendet werden.

3. Die Behörde erteilt die Rahmenzustimmung.
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann die zuständige

Behörde eine Rahmenzustimmung erteilen.

Dafür kann die vorgesehene Mustervorlage verwendet wer-

den.
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IV. Was steht in einer Rahmenzustimmung?

Der genehmigte Umfang der Ausbau-

maßnahme ergibt sich aus dem Bescheid

der Rahmenzustimmung. Im Einzelfall

können bestimmte Maßnahmen/Bauab-

schnitte ausgenommen werden, wenn

damit gerechnet wird, dass sich die Er-

teilung der Rahmenzustimmung verzö-

gern würde. Dies kann beispielsweise

bei schadensträchtigen oder technisch

anspruchsvollen Arbeiten sinnvoll sein.

Hierzu zählen beispielsweise die Legung

in oder an Ingenieurbauwerken. Solche

Vorhaben bedürfen in der Regel einer in-

tensiveren Planung und Prüfung. Die Be-

teiligten haben sich über das Vorgehen

abzustimmen.

Im Bescheid über die Rahmenzustimmung steht, welche Ar-

beiten genehmigt sind.

In einzelnen Fällen können bestimmte Bauabschnitte von der

Rahmenzustimmung ausgenommen werden.

Das kann sinnvoll sein, wenn sich die Erteilung der Rahmen-

zustimmung sonst verzögern würde.

Das gilt zum Beispiel für Arbeiten, die besonders schwierig

sind oder bei denen leicht Schäden entstehen können.

Dazu gehören zum Beispiel Arbeiten an oder in Brücken und

anderen Ingenieurbauwerken.

Für solche Arbeiten sind meistens eine genauere Planung

und eine genauere Prüfung erforderlich.

Alle Beteiligten müssen gemeinsam abstimmen, wie sie da-

bei vorgehen.

Die Rahmenzustimmung umfasst nicht

die Legung in Grundstücken in der Ver-

waltung des Wegebaulastträgers, die kei-

ne Verkehrswege im Sinne des § 125 Abs.

1 TKG sind sowie die Legung in Lee-

rohren, Leitungen des Betriebsdienstes

und ähnlichen Einrichtungen der Stra-

ßenbauverwaltung (Mitnutzung nach §

138 TKG). Ferner schließt sie weder erfor-

derliche anbaurechtliche Genehmigun-

gen noch Ausbauvorhaben über mehrere

Gemeindegebiete ein.

Die Rahmenzustimmung gilt nicht für alle Arbeiten.

Sie gilt nicht für Arbeiten auf Grundstücken der zuständigen

Behörde, die keine öffentlichen Verkehrswege nach § 125

Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes sind.

Sie gilt auch nicht für das Verlegen von Leitungen in vorhan-

denen Leerrohren.

Leerrohre sind Rohre, in denen später Leitungen verlegt wer-

den können.

Sie gilt außerdem nicht für Leitungen des Betriebsdienstes

oder ähnliche Einrichtungen der Straßenbauverwaltung.

Für diese Mitnutzung gilt § 138 des Telekommunikationsge-

setzes.

Die Rahmenzustimmung ersetzt außerdem keine anderen er-

forderlichen Genehmigungen nach dem Anbaurecht.

Sie gilt auch nicht für Bauvorhaben, die über mehrere Ge-

meindegebiete gehen.
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V. Was kann die zuständige Behörde vom Unternehmen
verlangen?

Hinsichtlich des Ausbauvorhabens und

seiner einzelnen Bauabschnitte stehen

dem Wegebaulastträger gegen den Nut-

zungsberechtigten die gesetzlichen An-

sprüche nach dem TKG, wie der Ersatz

von Erschwerniskosten und die gebotene

Änderung, zu.

Die zuständige Behörde hat gegenüber dem Unternehmen

die Ansprüche, die im Telekommunikationsgesetz stehen.

Dazu gehört zum Beispiel der Ersatz von zusätzlichen Kos-

ten.

Die Behörde kann auch verlangen, dass Änderungen vorge-

nommen werden, wenn das Telekommunikationsgesetz dies

vorsieht.

VI. Was müssen Sie nach den Bauarbeiten tun?

Nach dem jeweiligen Abschluss eines

von einer Bauanzeige umfassten Bau-

abschnitts hat der Nutzungsberechtig-

te dem Wegebaulastträger die Fertigstel-

lung anzuzeigen, ihm Bestandspläne zu

übergeben und eine gemeinsame Über-

nahme zu erfolgen (vgl. hierzu Muster

der Rahmenzustimmung III.).

Nach jedem Bauabschnitt muss das Unternehmen der zu-

ständigen Behörde mitteilen, dass die Arbeiten abgeschlos-

sen sind.

Das Unternehmen muss der Behörde außerdem Bestands-

pläne übergeben.

Bestandspläne zeigen, wo die Leitungen tatsächlich verlegt

wurden.

Danach nehmen die Behörde und das Unternehmen den

Bauabschnitt gemeinsam ab.

Weitere Informationen stehen im Muster für die Rahmenzu-

stimmung unter Abschnitt III.

VII. Was kann die Behörde verlangen?

Die Ansprüche des Wegebaulastträgers

gegen den Nutzungsberechtigten erge-

ben sich aus den Vorschriften des TKG,

wie bei einer Einzelzustimmung.

Die Ansprüche der zuständigen Behörde gegen das Unter-

nehmen richten sich nach dem Telekommunikationsgesetz.

Es gelten dieselben Regeln wie bei einer einzelnen Zustim-

mung.
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